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1.  Einleitung
Liebe Leserinnen und Leser, 

die Kindertagespflege ist neben den 
Kindertageseinrichtungen ein gleich-
rangiges Angebot innerhalb eines 
qualifizierten, vielfältigen und integ-
rierten Systems der Erziehung, Bildung 
und Betreuung von Kindern. Kinder-
tagespflege ist ein qualifiziertes An-
gebot frühkindlicher Bildung, das die 
sprachlich-kognitive, die körperliche 
und die sozial-emotionale Entwicklung 
von Kindern fördert. Sie hat gemäß  
§ 22 Sozialgesetzbuch VIII denselben  
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungs-
auftrag wie Kindertageseinrichtungen.

Der Gesetzgeber hat in den letzten 
Jahren die Weichen dafür gestellt, die 
Kindertagespflege zu einem eigen-
ständigen Berufsfeld weiter zu entwi-
ckeln. Die seit 2018 verabschiedeten 
Gesetze zur Weiterentwicklung der 
Qualität und zur Teilhabe in der Kin-
dertagesbetreuung (KiQuTG 2018 
und KiTa-Qualitätsgesetz 2023) eröff-
neten zahlreiche Anknüpfungspunkte, 
die Kindertagespflege zu stärken. So 
wurden teilweise die Tätigkeitsbedin-
gungen in der Kindertagespflege ver-
bessert, gleiche Zugangsmöglichkeiten 
für alle Kinder eröffnet, verlässliche 
Vertretungsregelungen sicher gestellt 
und die Qualifizierung von Kinder-
tagespflegepersonen vorangetrieben.  

Dieser Prozess ist zugleich Chance und 
Herausforderung für die Kindertages-
pflege. Chance, weil die Kindertages-
pflege neue gesellschaftliche und fi-
nanzielle Anerkennung einfordern kann. 
Herausforderung, weil sich die Rahmen-
bedingungen für Kindertagespflegeper-
sonen in den letzten Jahren erheblich 
verändert haben und sich auch weiter 
verändern werden. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie 
über die aktuellen Rahmenbedingungen 
im Tätigkeitsfeld der Kindertagespflege 
informieren und Ihnen wichtige Tipps 
und Informationen zur Besteuerung des 
Einkommens für Kindertagespflegeper-
sonen sowie zu sozialversicherungs-
rechtlichen Auswirkungen geben. Diese 
Hinweise können jedoch individuelle 
Beratung und verbindliche Auskünfte im 
Einzelfall durch die zuständigen Behör-
den nicht ersetzen.

Niels Espenhorst
Der Paritätische Gesamtverband

Maria-Theresia Münch
Deutscher Verein
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2. �� Kindertagespflege –  
ein vielfältiges Angebot

und Jugendhilfe (Jugendamt) gemäß  
§ 43 Sozialgesetzbuch VIII um Kin-
dertagespflege durchführen zu können, 
wenn:

1.	 die Kindertagespflege nicht im El-
ternhaus des zu betreuenden Kin-
des stattfindet,

2.	 Sie das Kind/die Kinder länger als 
15 Stunden pro Woche (insgesamt 
und nicht pro Kind) und länger als 
drei Monate betreuen und 

3.	 für die Betreuung ein Entgelt ge-
zahlt wird.

Liegt eine Erlaubnis vor, können in der 
Regel bis zu fünf Kinder gleichzeitig be-
treut werden. Darüber hinaus kann der 
Landesgesetzgeber festlegen, dass eine 
Kindertagespflegeperson weniger, aber 
auch mehr als fünf Kinder gleichzeitig 
betreuen kann und, dass die Kinder-
tagespflege in anderen geeigneten Räu-
men stattfindet. Bei der gemeinsamen 
Nutzung der Räumlichkeiten durch 
mehrere Kindertagespflegepersonen ist 
darauf zu achten, dass die vertragliche 
und pädagogische Zuordnung jedes 
einzelnen Kindes zu einer bestimmten 
Kindertagespflegeperson gewährleistet 
bleibt. Eine kurze gegenseitige Ver-
tretung ist aber möglich. Kindertages-
pflegepersonen sollten sich daher auch 

Kindertagespflege ist ein vielfältiges An-
gebot, das in unterschiedlichen Formen 
und zu unterschiedlichen Zeiten stattfin-
det. So kann die Kindertagespflege bei-
spielsweise in den Räumen der Kinder-
tagespflegeperson, im Haus bzw. in der 
Wohnung der Eltern des Kindes/der Kin-
der oder in anderen geeigneten Räumen 
ausgeübt werden. Ebenso gibt es Unter-
schiede bei der zeitlichen Gestaltung 
des Angebots. Kindertagespflege kann 
mindestens 15 Stunden in der Woche, 
über den gesamten Tag, an Wochenen-
den oder in den sogenannten „Rand-
zeiten“, ergänzend zur Kita oder Schule, 
angeboten werden. Schließlich können 
in der Kindertagespflege ein Kind oder 
mehrere Kinder betreut werden. 

Unterschieden wird auch zwischen der 
erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien 
Kindertagespflege. Findet die Betreu-
ung im Haushalt der Eltern des Kindes/
der Kinder statt, benötigen Sie keine Er-
laubnis. Dasselbe gilt für Betreuungsver-
hältnisse, die zeitlich auf weniger als 15 
Stunden pro Woche angelegt sind. Dies ist 
in der Regel bei Babysitting und Nachbar-
schaftshilfe der Fall, kann aber auch auf 
Kindertagespflege zutreffen, die zu unge-
wöhnlichen Zeiten stattfindet, wie z. B. am 
Wochenende oder in den Abendstunden.

Sie benötigen dann eine Erlaubnis des 
örtlichen Trägers der öffentlichen Kinder- 



– 4 –

über die landesgesetzlichen Regelungen 
informieren. Mit dem Kinderförderungs-
gesetz wurde 2008 bundeseinheitlich 
festgelegt, dass eine Kindertagespflege-
person, die mehr als fünf fremde Kinder 
betreut, über eine pädagogische Quali-
fikation verfügen muss. Darüber hinaus 
darf die Anzahl der Kinder in einer sol-
chen Kindertagespflegestelle insgesamt 
nicht höher sein als die Anzahl in einer 
vergleichbaren Gruppe einer Kinderta-
geseinrichtung. Auch hier benötigt die 
Kindertagespflegeperson eine Erlaubnis 
vom Jugendamt. 

Um die Erlaubnis vom Jugendamt zu er-
halten, muss eine Kindertagespflegeper-
son folgende Voraussetzungen erfüllen:

1.	 Sie muss sich durch ihre Persön-
lichkeit, Sachkompetenz und Ko-
operationsbereitschaft mit Erzie-
hungsberechtigten und anderen 
Kindertagespflegepersonen aus-
zeichnen,

2.	 über kindgerechte Räume verfügen 
und

3.	 vertiefte Kenntnisse hinsichtlich 
der Anforderungen der Kinder-
tagespflege besitzen. Diese muss 
sie in qualifizierten Lehrgängen er-
worben haben oder in anderer Wei-
se nachweisen können.

Seit dem Inkrafttreten des Bundeskin-
derschutzgesetzes am 1. Januar 2012 
müssen Kindertagespflegepersonen 
zudem ihre persönliche Eignung für die 
Tätigkeit u. a. mit einem erweiterten 
polizeilichen Führungszeugnis gemäß  
§ 30a Bundeszentralregistergesetz vor-
legen. Mit dem Führungszeugnis werden 
im Sinne eines effektiven Kinderschut-
zes auch minderschwere einschlägige 
Verurteilungen wegen Sexualstraftaten 
aufgeführt, beispielsweise Erstverurtei-
lungen zu Geldstrafen von weniger als 
90 Tagessätzen sowie Freiheitsstrafen 
von weniger als drei Monaten. Liegen 
entsprechende Einträge vor, ist eine Be-
schäftigung als Kindertagespflegeper-
son nicht möglich. 

Der Antrag auf Ausstellung eines er-
weiterten Führungszeugnisses muss 
von der (zukünftigen) Kindertages-
pflegeperson selbst gestellt werden. 
Das Zeugnis muss persönlich bei der 
zuständigen Meldebehörde beantragt 
werden. Die Kosten für das erweiterte 
Führungszeugnis in Höhe von 13,00 
Euro sind von der (zukünftigen) Kinder-
tagespflegeperson zu tragen. 

Die Kindertagespflegeperson ist zudem 
verpflichtet, das Jugendamt über wich-
tige Ereignisse zu informieren, die für 
die Betreuung des Kindes/der Kinder 
bedeutsam sind.
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3.  Öffentlich geförderte Kindertagespflege

Das Angebot der öffentlich geförderten 
Kindertagespflege ist eine Leistung, 
die der örtliche Träger der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe zur Verfü-
gung stellt. Durch das Wunsch- und 
Wahlrecht der Eltern muss das zustän-
dige Jugendamt auch in der Kinder-
tagespflege Kindern unter drei Jahren 
einen Betreuungsplatz zur Verfügung 
stellen. Für die Vorhaltung und Aus-
gestaltung dieses Angebotes hat zum 
einen der Bundesgesetzgeber grund-
legende Rahmenbedingungen im So-
zialgesetzbuch III geschaffen. Zum 
anderen können die inzelnen Bundes-
länder durch ihre andesgesetze eige-
ne Regelungen für die konkrete Aus-
gestaltung vor Ort treffen.

Kinder, die das erste Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, haben nur un-
ter gewissen Voraussetzungen einen 
Anspruch auf einen Betreuungsplatz. 
Vorbedingung ist, dass die Eltern einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen oder ar-
beitssuchend sind, sich in einer Ausbil-
dung, einer beruflichen Bildungs- oder 
in einer Eingliederungsmaßnahme nach 
dem Sozialgesetzbuch II befinden. Die 
Verpflichtung des Jugendamtes, für 
ein Kind unter einem Jahr einen Platz 
in der Kindertagespflege oder einer 
Kindertageseinrichtung zur Verfügung 
zu stellen, besteht auch dann, wenn die-
se Leistung für die Entwicklung des Kin-

des/der Kinder zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit geboten ist. 

Treffen die genannten Punkte zu, wird 
die Kindertagespflege durch das Ju-
gendamt gefördert. Diese Förderung 
umfasst

1.	 die Vermittlung des Kindes/der 
Kinder an geeignete Kindertages-
pflegepersonen (falls diese nicht 
von den Eltern benannt werden), 

2.	 die fachliche Beratung, Begleitung 
und weitere Qualifizierung der Kin-
dertagespflegeperson und

3.	 die Gewährung einer laufenden 
Geldleistung.
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Die laufende Geldleistung setzt sich 
wie folgt zusammen:

1.	 Erstattet werden die von Ihnen auf-
gewendeten angemessenen Sach-
kosten.

2.	 Sie erhalten einen Betrag zur Aner-
kennung ihrer Arbeit, die sogenann-
te Förderleistung. Die Höhe dieses 
Anerkennungsbeitrages soll sich an 
der tatsächlich geleisteten Arbeit 
orientieren, das heißt leistungs-
gerecht ausgestaltet werden. Als 
Grundlage für die Bemessung der 
Höhe dient die Zahl der betreuten 
Kinder, der zeitliche Betreuungs-
umfang sowie der Förderbedarf 
des Kindes. Vielfach wird bei der 
Bemessung der Höhe des Anerken-
nungsbeitrages durch die Jugend-
ämter auch die (Dauer und Art der) 
Qualifizierung berücksichtigt.

3.	 Die vollständigen Beiträge zu ei-
ner Unfallversicherung sowie die 
hälftigen Beiträge zu einer an-
gemessenen Alterssicherung, 
Kranken- und Pflegeversicherung 
werden Ihnen erstattet. Voraus-
setzung hierfür ist, dass Sie diese 
Aufwendungen dem Jugendamt 
nachweisen und die Versiche-
rungsleistungen, die Sie erhalten, 
angemessen sind. 

Die laufende Geldleistung wird aber – 
wie bereits beschrieben – nicht in je-
dem Fall gezahlt. Wenn beispielswei-
se bei einem Kind unter einem Jahr 
kein Anspruch auf Kindertagespflege 
besteht, die Eltern aber dennoch eine 
Kindertagespflegeperson für ihr Kind/
ihre Kinder suchen, so kann zwar das 
Jugendamt eine solche vermitteln, ist 
aber nicht zur Zahlung einer laufenden 
Geldleistung verpflichtet. 

Das Jugendamt kann die Gewinnung, 
Vermittlung, Beratung und Begleitung 
von Kindertagespflegepersonen auch 
einem anerkannten freien Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe übertragen. 
Ebenso kann das Jugendamt einen frei-
en Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
in das Verfahren der Erlaubniserteilung 
einbeziehen. Die Letztverantwortung 
trägt jedoch das Jugendamt.
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4. � Einkommensbesteuerung der Geldleis-
tungen für Kindertagespflegepersonen

Die laufenden Geldleistungen für öffent-
lich geförderte Kindertagespflegeper-
sonen – die sich aus der Erstattung des 
Sachaufwandes und der Förderleistung 
für die Betreuung eines Kindes zusam-
mensetzen – sind steuerpflichtige Ein-
nahmen aus freiberuflicher Tätigkeit im 
Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 Einkommen-
steuergesetz (EStG). 

Kindertagespflegepersonen, die vom 
Jugendamt oder von der Gemeinde 
bezahlt werden, müssen damit ihre Ein-
künfte aus ihrer Tätigkeit als Kinder-
tagespflegeperson versteuern. 

Bis zu einem Gesamteinkommen von 
11.604 Euro im Jahr für Ledige und 
23.208 Euro für verheiratete bzw. ver-
partnerte Personen (Stand 2024), fällt 
in der Regel keine Einkommenssteu-
er an. Allerdings ist zu beachten, dass 
auch andere Einkünfte (z. B. Mietein-
nahmen, Renten, Kapitaleinkünfte) zum 
Einkommen zählen und zum Gesamt-
einkommen gerechnet werden. Steu-
ermindernd können bestimmte, nach-
zuweisende Vorsorgeaufwendungen 
geltend gemacht werden, wie Beiträge 
zur Kranken-, Pflege- und zur Renten-
versicherung. Die Höhe der abziehbaren 
Sonderausgaben richtet sich nach der 
Art der Aufwendungen.

4.1 � Einkommensteuerfestsetzung – Vorauszahlungen

HINWEIS: Kindertagespflegeperso-
nen haben ihr zuständiges Finanz-
amt über ihre selbständige Tätigkeit 
zu informieren. Das Finanzamt wird 
ihnen dann einen Fragebogen zur 
steuerlichen Erfassung zusenden. 
Dieser muss ausgefüllt an das Fi-
nanzamt zurück gesandt werden. Das 
Finanzamt wird auf dieser Grundlage 
prüfen, ob und in welcher Höhe Ein-
kommensteuervorauszahlungen zu 
leisten sind. 
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Bei der erstmaligen Ermittlung der Vo-
rauszahlungen errechnet das zustän-
dige Finanzamt nach den Angaben des/r 
Steuerpflichtigen das voraussichtliche 
Jahreseinkommen und berechnet an-
hand dessen die Einkommensteuer, die 
jeweils quartalsweise im Voraus zum 10. 
März, 10. Juni, 10. September und 10. 
Dezember eines Jahres zu zahlen ist. 
Bei der Ermittlung der Vorauszahlungen 
in den Folgejahren wird jeweils das Ein-
kommen des Vorjahres zu Grunde ge-
legt. Vorauszahlungen müssen gemäß 
§ 37 EStG jedoch nur gezahlt werden, 
wenn sie im Jahr mindestens 400,00 
Euro betragen (Stand 2024). Wichtig ist 
aber, dass die Einkommensteuer dann 
in der Regel mit dem Einkommensteu-
erbescheid nach erfolgter Einkommen-
steuererklärung gezahlt werden muss. 

Bei verheirateten bzw. verpartnerten 
Kindertagespflegepersonen wird 
bei der Ermittlung der Vorauszah-
lung unter bestimmten Vorausset-
zungen auch das Einkommen des/
der Ehepartners*Ehepartnerin bzw. 
Lebenspartners*Lebenspartnerin aus ei-
ner eingetragenen Lebenspartnerschaft 
berücksichtigt. Dies ist dann der Fall, wenn 
Ehepartner*in bzw. Lebenspartner*in aus 
eingetragenen Lebenspartnerschaften 
ihre Steuererklärung zusammen abgeben 
(Zusammenveranlagung). In dieser Kon-
stellation werden zur Ermittlung der Vo-
rauszahlungen beide Einkommen addiert 
und durch zwei geteilt, die voraussicht-
liche Steuerschuld ermittelt und Lohn-
steuerzahlungen in Abzug gebracht. Die 
Differenz bildet die Summe der Voraus-
zahlungen, die, wie bereits dargestellt, in 
vier Teilbeträgen zu zahlen ist. 

HINWEIS: Verringern sich Ihre Ein-
künfte, haben Sie die Möglichkeit, 
beim Finanzamt eine Anpassung der 
künftigen Vorauszahlungen zu bean-
tragen. Die Verringerung Ihrer Ein-
künfte müssen Sie dem Finanzamt 
nachweisen bzw. plausibel machen, 
etwa durch die Vorlage der Kündi-
gung eines Betreuungsvertrages. 
Bereits zu viel geleistete Vorauszah-
lungen werden im Rahmen der Steu-
ererklärung erstattet.

HINWEIS: Ehepaare bzw. Lebens-
partner aus eingetragenen Leben-
spartnerschaften können durch die 
Besteuerung der Einkünfte aus Kin-
dertagespflege auch in die soge-
nannte Steuerprogression rutschen.
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Zu den steuerpflichtigen Einkünften 
einer Tagespflegeperson gehören alle 
Einnahmen, die nach Abzug der Be-
triebsausgaben verbleiben. Sie wer-
den als Gewinn bezeichnet. Liegt das 
voraussichtlich zu versteuernde Ein-
kommen nach den Berechnungen des 
Finanzamtes unter dem Freibetrag (Exi-
stenzminimum), müssen keine Voraus-
zahlungen geleistet werden. Über die 
Einkommensteuererklärung erfolgt dann 
eine konkrete Berechnung der tatsäch-
lichen Steuerschuld. In der Einkommen-
steuererklärung können auch angefal-
lene Sonderausgaben geltend gemacht 
werden. Zu diesen Sonderausgaben 
zählen u. a. die Kirchensteuer, Vorsor-
geaufwendungen sowie Aufwendungen 
für Versicherungen. 

Kindertagespflegepersonen haben eine 
sogenannte Einnahmeüberschussrech-
nung anzufertigen. Hinter diesem Be-
griff verbirgt sich eine Gegenüberstel-
lung von Einnahmen und Ausgaben pro 
Jahr (gemeint ist immer ein Kalender-
jahr bzw. ab Beginn der Tätigkeit) und 
weist den Gewinn aus der Tätigkeit als 
Kindertagespflegeperson aus. Diese 
Berechnung ist der Einkommensteuer-
erklärung hinzuzufügen. Selbstständig 
Tätige sind zur Abgabe einer Steuerer-
klärung verpflichtet. 

HINWEIS: Zur Arbeitserleichterung 
hat die Finanzverwaltung einen Vor-
druck für die Einnahmeüberschuss-
rechnung entwickelt (Anlage EÜR). 
Die EÜR muss seit dem Steuerjahr 
2017 mit dem vorgegebenen Online-
Formular übermittelt werden Hierfür 
ist eine elektronische Authentifizie-
rung notwendig, die vorher beantragt 
werden muss.

Weitere Hinweise unter  
www.elster.de. 

Die Abgabefrist für die Steuererklärung 
endet im Regelfall am 31. Juli des Fol-
gejahres. Für den Veranlagungszeit-
raum 2023 wurde allerdings die Frist 
um einen Monat auf den 31. August 
2024 verlängert.  

Kindertagespflegepersonen müssen 
nur die Einnahmen versteuern, die ih-
nen nach Abzug der Betriebsausgaben 
verbleiben. 
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 4.2  Betriebsausgaben

Betriebsausgaben sind alle Aufwen-
dungen, die im Rahmen der Kinder-
tagespflegetätigkeit für jedes betreute 
Kind anfallen. Kindertagespflegeper-
sonen können diese Ausgaben direkt 
über Belege nachweisen oder die Be-
triebsausgabenpauschale nutzen. So-
weit im Einzelfall keine höheren Be-
triebsausgaben nachgewiesen werden, 
kann eine Betriebsausgabenpauschale 
von 400 Euro monatlich pro Kind bei 
einer Betreuungszeit von mindestens 
acht Stunden pro Tag – fünf Tage die 
Woche – berücksichtigt werden. Bei ei-
ner geringeren Betreuungszeit wird die 
Pauschale anteilig (um 1/8) gekürzt. 

Betreuungszeit anteilige 
Pauschale

7 Std./Tag, 5-Tagewoche 350 Euro

6 Std./Tag, 5-Tagewoche 300 Euro

5 Std./Tag, 5-Tagewoche 250 Euro

4 Std./Tag, 5-Tagewoche 200Euro

4 Std./Tag, 4-Tagewoche 150 Euro

HINWEIS: Die Anrechnung der pau-
schalen Betriebsausgaben erfolgt 
monatlich und je Kind. Grundsätzlich 
besteht auch die Möglichkeit, statt 
der Pauschale höhere Betriebsaus-
gaben nachzuweisen und anzuset-
zen. Diese höheren Ausgaben müs-
sen belegt werden. 

Findet die Kindertagespflege im Haus-
halt der Eltern des Kindes oder in ko-
stenlos zur Verfügung gestellten Räumen 
statt, kann die Betriebsausgabenpau-
schale nicht von den Einnahmen abge-
zogen werden. In diesen Fällen ist im-
mer ein Einzelnachweis der tatsächlich 
anfallenden Aufwendungen notwendig. 

Für ein Kalenderjahr (Veranlagungszeit-
raum) kann bei der Berücksichtigung 
der in der Kindertagespflege ange-
fallenen Aufwendungen entweder die 
Betriebsausgabenpauschale oder der 
Einzelnachweis erbracht werden. Ein 
Wechsel zwischen der Betriebsausga-
benpauschale oder dem Einzelnach-
weis ist innerhalb eines Jahres nicht 
zulässig.

Die pauschalen Betriebsausgaben kön-
nen nur bis zur Höhe der Betriebsein-
nahmen geltend gemacht werden. 
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4.3  Erstattungen zu den Sozialversicherungen 

Kindertagespflegepersonen, die vom 
Jugendamt bezahlt werden, bekommen 
ihre hälftigen nachgewiesenen Beiträge 
für die Kranken- und Pflegeversicherung 
sowie für eine Altersvorsorge erstattet. 
Wichtig ist, dass die Aufwendungen die 
Aufwendungen für Unfallversicherung, 
Krankenversicherung und Altersvorsor-
ge angemessen sein müssen. Bei Bei-
trägen, die in die gesetzliche Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung ein-
gezahlt werden, ist in der Regel davon 
auszugehen, dass diese Beiträge ange-
messen sind. Schwierigkeiten ergeben 
sich hingegen oft bei privaten Kranken-
versicherungen oder der Altersvorsorge. 
Die nachgewiesenen angemessenen 
Kosten für die Unfallversicherung wer-
den vom Jugendamt voll übernommen. 

HINWEIS: Die Erstattungen durch 
das Jugendamt für eine angemes-
sene Kranken- und Pflegeversiche-
rung sowie für eine Altersvorsorge 
und Unfallversicherung sind steu-
erfrei gestellt. Das heißt: Diese Ein-
nahmen gehören nicht zu den steu-
erpflichtigen Einkünften und bleiben 
bei der Ermittlung des Gewinns un-
berücksichtigt.

TIPP Bitte beachten Sie, dass 
dieser Bereich der stän-

digen Rechtsprechung und -änderung 
unterliegt. Sie sollten sich bei Fragen 
an einen Steuerberater oder Ihr zu-
ständiges Finanzamt wenden.
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5.  Sozialversicherungen
5.1  Krankenversicherung 

In Deutschland besteht für jeden Bürger 
und jede Bürgerin die Pflicht, Mitglied 
einer privaten oder gesetzlichen Kran-
kenversicherung zu sein. Für Partner*in 
in einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft und Ehepartner*in eines/
einer gesetzlich Krankenversicherten 
besteht die Möglichkeit, dass sie unter 
bestimmten Voraussetzungen über die 
Familienversicherung beitragsfrei mit-
versichert werden. Wer über die Fami-
lienversicherung nicht abgesichert wer-
den kann, muss sich freiwillig gesetzlich 
oder privat versichern.

In der Praxis sind bisher nur wenige Kin-
dertagespflegepersonen bei einem Träger 
oder einer Kommune angestellt. Überwie-
gend wird Kindertagespflege als selbst-
ständige Tätigkeit erbracht, die entweder 
durch den Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe gefördert oder privat bezahlt wird.

HINWEIS: Kindertagespflegeper-
sonen, die die laufende Geldleistung 
vom öffentlichen Jugendhilfeträger, 
bzw. Jugendamt erhalten, erhalten 
die hälftigen Beiträge zur Kranken-
versicherung erstattet. Nach Vorlage 
eines entsprechenden Nachweises 
(Schreiben der Krankenkasse) wer-
den die hälftigen Beiträge – sofern 
diese angemessen sind – vom zu-
ständigen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe oft gemeinsam mit den 
laufenden Geldleistungen ausgezahlt. 

5.1.1 � Freiwillig gesetzlich kranken-
versichert 

Kindertagespflegepersonen sind nicht 
verpflichtet, sich in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung zu versichern. Sie 
können auch eine private Krankenver-
sicherung wählen. Wer vor der Kinder-
tagespflegetätigkeit in einer gesetz-
lichen Krankenversicherung versichert 
war, kann diese auch freiwillig weiter-
führen. 

In der gesetzlichen Krankenversiche-
rung sind für die Bemessung des Ver-
sicherungsbeitrages für freiwillig Versi-
cherte die Mindesteinkommensgrenze 
und der Beitragssatz ausschlaggebend. 

Die Regelung zur Mindesteinkommens-
grenze wurde bundesgesetzlich zum 
01.01.2019 neu gefasst. Eine hauptbe-
rufliche Tätigkeit wird jetzt angenom-
men, wenn sie die Lebensführung und 
das Einkommen maßgeblich prägt. Die 
Einstufung wird im jeweiligen Einzelfall 
vorgenommen, erfolgt aber regelmäßig, 
wenn die Tätigkeit mehr als 20 Stunden 
in Anspruch nimmt.

Für Kindertagespflegepersonen, die 
freiwillig in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert sind, werden 
die Beiträge ausgehend von einer Min-
destbemessungsgrundlage in Höhe von 
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1.178,33 Euro (Stand 2024) berechnet. 
Die Mindestbemessungsgrundlage wird 
auch dann zugrunde gelegt, wenn weni-
ger steuerpflichtiges Einkommen erzielt 
wird. Ist das tatsächliche Einkommen 
höher als 1.178,33 Euro, wird der Beitrag 
auf der Grundlage des tatsächlichen 
(nachgewiesenen) Einkommens be-
rechnet. 

Kindertagespflegepersonen können 
den ermäßigten Beitragssatz der ge-
setzlichen Krankenversicherung in 
Höhe von 14,0 Prozent in Anspruch 
nehmen (Stand 2024). Hauptberuflich 
selbstständig tätige Kindertagespflege-
personen haben zudem die Möglichkeit, 
den allgemeinen Beitragssatz in Höhe 
von derzeit 14,6 Prozent zu zahlen und 
sich dadurch mit Anspruch auf Kran-
kengeld und Mutterschaftsgeld zu ver-
sichern. In diesem Fall geben sie eine 
sog. Wahlerklärung ab, die drei Jahre 
bindend ist. 

Seit 2018 werden die Beiträge nur vor-
läufig festgesetzt; die endgültige Fest-
setzung erfolgt auf Grundlage der tat-
sächlich erzielten beitragspflichtigen 
Einnahmen für das jeweilige Kalender-
jahr nach Vorlage des jeweiligen Einkom-
mensteuerbescheides. Es kann daher zu 
Beitragsnachzahlungen oder Beitragser-
stattungen kommen.

Zudem erheben die Krankenkassen 
einen Zusatzbetrag, dessen Höhe die 
Krankenkassen bestimmen können. Im 
Jahr 2024 betragen die Zusatzbeiträ-
ge zur Krankenversicherung im Durch-
schnitt 1,7 Prozent. Bei Ihrer Kranken-
kasse können Sie erfragen, wie hoch Ihr 
Zusatzbeitrag ausfällt.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass 
freiwillig gesetzlich versicherte 
Selbstständige keinen Kranken-
geldanspruch haben, wenn sie den 
ermäßigten Beitragssatz in Höhe 
von 14,0 Prozent zahlen. Nur wenn 
der allgemeine Beitragssatz in Höhe 
von 14,6 Prozent gewählt wird, be-
steht ein Anspruch auf Krankengeld.  
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Fallbeispiel: 
Frau Schneider arbeitet als Kinder-
tagespflegeperson und betreut fünf 
Kinder in Vollzeit. Sie erhält für ihre 
Tätigkeit Geldleistungen in Höhe von 
2.800,00 Euro im Monat. Nach Ab-
zug der Betriebskostenpauschale von 
2.000,00 Euro (5 x 400 Euro) verfügt 
Frau Schneider über ein steuerpflich-
tiges Einkommen von 800,00 Euro im 
Monat.

Weitere Einkünfte hat Frau Schneider 
nicht. Damit liegt ihr Gesamteinkom-
men bei 800,00 Euro im Monat. Frau 
Schneider kann damit nicht weiter über 
ihren gesetzlich versicherten Ehemann 
familienversichert bleiben. Sie muss 
sich freiwillig in einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder privat versichern. 
Frau Schneider wählt eine gesetzliche 
Krankenkasse. 

Da das steuerpflichtige Gesamteinkom-
men unter der Mindesteinkommens-
grenze von 1.178,33 Euro liegt, muss sie 
164,97 Euro (14 % von 1.178,33 Euro)  
sowie den krankenkassenabhängigen 
Zusatzbeitrag in Höhe von 20,03 Euro  
(1,7 % von 1.178,33 Euro) bezahlen. Sie 
kann den hälftigen Betrag bei ihrem zu-
ständigen örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe geltend machen.

Geldleistungen: 2.800,00 Euro
Betriebsausgaben- 
pauschale: -2.000,00 Euro
Steuerpflichtiges  
Einkommen: 800,00 Euro 

Maßgeblich ist die 
Mindesteinkom-
mensgrenze von 1.178,33 Euro

ermäßigter  
Beitragssatz 14 % : 164,97 Euro
Zusatzbeitrag 1,7 % : 20,03 Euro
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5.1.2  Private Krankenversicherung

Kindertagespflegepersonen können 
auch eine private Krankenversicherung 
abschließen. Anders als bei der gesetz-
lichen Krankenkasse ist das Einkommen 
für die Höhe der Versicherungsprämie 
nicht ausschlaggebend. Die Höhe der 
Prämie, die vom Versicherten zu zah-
len ist, hängt vom abgesicherten Risiko 
(Basis-, Standard- oder Volltarif), vom 
Eintrittsalter und vom Gesundheitszu-
stand des Versicherten ab.

5.1.3  Familienversicherung

Grundsätzlich besteht für verheiratete 
oder in eingetragenen Lebensgemein-
schaften befindliche Kindertagespfle-
gepersonen die Möglichkeit, über ih-
ren gesetzlich versicherten Ehe- oder 
Lebenspartner*in beitragsfrei familien-
versichert zu werden. Für geringfügig 
beschäftigte Familienmitglieder gilt 
eine Einkommensgrenze von 538 EUR 
pro Monat im Rahmen eines Minijobs. 
Für alle anderen ist die Familienversi-
cherung nur dann möglich, wenn die 
monatliche Einkommensgrenze 505 
EUR nicht überschreitet (Stand 2024). 

HINWEIS: Ein Wechsel von der pri-
vaten in die gesetzliche Krankenver-
sicherung ist nur unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich. 

TIPP Versäumen Sie nicht, 
Ihren Krankenversi-

cherungsstatus zu klären. Sie dür-
fen nicht ohne Versicherungsschutz 
sein. 

HINWEIS: Im Sinne des Einkom-
mensteuerrechts gelten als Ein-
kommen auch die Einkünfte, die 
nicht aus der Tätigkeit als Kinder-
tagespflegeperson stammen, wie 
etwa Kapitaleinkünfte, Mieten, Ren-
ten oder Minijobs usw. 

Kindertagespflegepersonen, die nach 
Abzug der Betriebskostenpauscha-
le mehr als durchschnittlich 505 EUR 
(Stand 2024) im Monat Einkommen 
erzielen und bisher familienversichert 
waren, können nicht weiter beitragsfrei 
mitversichert werden. Sie müssen sich 
freiwillig in einer gesetzlichen oder pri-
vaten Krankenkasse versichern. 
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5.2  Pflegeversicherung 

Die Pflicht, Beiträge in die gesetzliche 
Pflegeversicherung zu zahlen, ist ab-
hängig vom Bestehen einer Kranken-
versicherung, unabhängig davon, ob 
der Versicherte privat oder gesetzlich 
versichert ist. Nur Kindertagespflege-
personen, die über ihre*n Ehepartner*in 
in der Familienversicherung beitragsfrei 
mitversichert sind, müssen keine Pfle-
geversicherungsbeiträge leisten. 

Als Bemessungsgrundlage für den 
Beitrag zur gesetzlichen Pflegeversi-
cherung gilt auch hier das Gesamtein-
kommen. Zur Berechnung wird wie bei 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
grundsätzlich von einem Mindestein-
kommen von 1.178,33 Euro im Monat 
ausgegangen. 

Der allgemeine Beitragssatz zur ge-
setzlichen Pflegeversicherung beträgt 
3,4 Prozent. Für kinderlose Personen, 
die das 23. Lebensjahr vollendet haben, 
liegt der Beitragssatz bei 4,0 Prozent. 
Für Versicherte, die mehr als 1 Kind im 
Alter von unter 25 Jahren haben, erfol-
gen Abschläge in Höhe von 0,25 Prozent 
ab dem zweiten Kind bis max. 1 Prozent. 
Wird die Mindestbemessungsgrundlage 
bei der Berechnung zu Grunde gelegt, 
ergibt sich ein Beitrag zur Pflegeversi-
cherung für Kinderlose von 47,13 Euro 
und für Eltern eines Kindes unter 25 
Jahren von 40,06 Euro im Monat. Kinder 

werden auch dann noch bei der Fest-
setzung der Beiträge für die gesetzliche 
Pflegeversicherung berücksichtigt, wenn 
sie nicht mehr im Haushalt der Eltern le-
ben.

HINWEIS: Die Erstattung der hälf-
tigen Beiträge wird nach Vorlage 
eines entsprechenden Nachweises 
(Schreiben der Krankenkasse) vom 
zuständigen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe in der Regel gemeinsam 
mit den laufenden Geldleistungen 
gezahlt.
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HINWEIS: Nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB 
VIII umfassen die laufenden Geld-
leistungen zur Förderung in Kinder-
tagespflege auch die angemessenen 
Aufwendungen für die Beiträge zur 
Unfallversicherung. Kindertagespfle-
gepersonen, die vom Jugendamt 
bezahlt werden, erhalten ihre nach-
gewiesen Aufwendungen für die Un-
fallversicherung zu 100 Prozent er-
stattet. Auch diese Erstattungen sind 
steuerfrei. 

5.4  Rentenversicherung 

Grundsätzlich müssen Selbstständige 
keine Beiträge in die gesetzliche Ren-
tenversicherung zahlen. Allerdings gibt 
es nach § 2 SGB VI hierbei Ausnahmen. 
Sie betreffen bestimmte Berufsgrup-
pen. Selbstständig tätige Kindertages-
pflegepersonen gehören zu diesen 
besonderen Berufsgruppen. Sofern sie 
selbst keinen versicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer beschäftigen, müssen sie 
sich innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten bei der Deutschen Rentenversi-
cherung melden. 

HINWEIS: Kindertagespflegepersonen 
unterliegen der gesetzlichen Renten-
versicherungspflicht, wenn sie nach 
Abzug der Betriebskostenpauschale 
durchschnittlich mehr als 538,00 Euro 
im Monat zu versteuerndes Gesamt-
einkommen und selbst keinen versi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmer be-
schäftigen.

5.3  Unfallversicherung

Kindertagespflegepersonen, die regel-
mäßig fremde Kinder betreuen, gelten 
unabhängig vom Umfang der ausge-
übten Tätigkeit als in der Wohlfahrtspfle-
ge selbstständig Tätige. Sie unterliegen 
der gesetzlichen Unfallversicherungs-
pflicht (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII). Zu-
ständig ist die Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege (BGW). Die Höhe des Beitrages 
beläuft sich einheitlich in Ost und West 
auf ca. 100 Euro jährlich (Stand 2022). 

Kindertagespflegepersonen, die der 
Rentenversicherungspflicht unterlie-
gen, können über die Homepage der 
Deutschen Rentenversicherung ein An-
tragsformular (V0020) herunter laden 
und ausfüllen (www.deutsche-renten-
versicherung.de, Abruf Juni 2024).
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Die Rentenversicherungsbeiträge wer-
den – unter Berücksichtigung der Ein-
künfte für das vorangegangene Kalen-
derjahr – für das Folgejahr festgelegt.  

5.4.1 � Festlegung des Rentenversi-
cherungsbeitrages

Es gibt drei Möglichkeiten für die Fest-
legung des Rentenversicherungsbei-
trages:

A.	  Einkommensabhängiger Beitrag 

Soll ein einkommensbezogener Ren-
tenversicherungsbeitrag gezahlt wer-
den, muss eine Schätzung der Einkünfte 
des letzten Jahres erfolgen. Die Schät-
zung kann die Kindertagespflegeperson 
selbst oder ein/eine Steuerberater*in 
vornehmen. Anhand der vorgenom-
menen Schätzung wird der monatliche 
Rentenversicherungsbeitrag festgelegt. 
Bei vorliegender Versicherungspflicht 
werden Beiträge in Höhe von 18,6 Pro-
zent (Stand 2024) des steuerlichen 
Gewinns fällig. Für das folgende Jahr 
werden die Rentenversicherungsbeiträ-
ge des Vorjahres ermittelt. Bei einem 
steuerlichen Gewinn von z. B. 800,00 
Euro beträgt der Versicherungsbetrag 
148,80 Euro im Monat (Stand 2024).

B.	 Einkommensunabhängiger Bei-
trag – sogenannter Regelbeitrag 

Entscheidet sich die Kindertagespfle-
geperson für die Zahlung des pauscha-
len Regelbetrags, muss keine einkom-
mensgerechte Schätzung der Einkünfte 
erfolgen. Der Regelbetrag ist für Ost- 
und Westdeutschland unterschiedlich 
festgelegt. In den östlichen Bundeslän-
dern liegt er bei 644,49 Euro im Monat 
und in den westlichen Bundesländern 
bei 657,51 Euro im Monat (Stand 2024). 

C.	 Einkommensunabhängiger hälf-
tiger Beitrag – hälftiger Regel-
beitrag

Die dritte Möglichkeit kann grundsätzlich 
nur von Kindertagespflegepersonen ge-
nutzt werden, bei denen es sich um eine 
erste Aufnahme einer selbständigen Tä-
tigkeit (Existenzgründung) handelt. Sie 
können für die Dauer von 3 Jahren nach 
dem Jahr der Aufnahme der Tätigkeit 
den hälftigen Regelbeitrag zahlen. So-
mit reduziert sich der Pflichtbeitrag auf 
322,25 Euro (Ost) und auf 328,76 Euro 
(West) im Monat. 
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5.4.2  Sozialklausel

Unter Anwendung der so genannten So-
zialklausel (§ 165 Abs. 1a SGB VI) kann 
zur Bemessung der Rentenversiche-
rungsbeiträge – abweichend vom bisher 
berücksichtigten Arbeitseinkommen – 
von dem aktuellen Einkommen ausge-
gangen werden. Bedingung ist, dass das 
laufende Arbeitseinkommen im Durch-
schnitt voraussichtlich um wenigstens 
30 Prozent geringer ausfällt, als nach 
dem letzten Einkommensteuerbescheid 
angenommen. Das geringere Arbeitsein-
kommen muss vom Versicherten nach-
gewiesen und ein Antrag auf Minderung 
der Beitragshöhe gestellt werden.

Die Sozialklausel findet nicht nur An-
wendung, wenn einkommensgerechte 
Beiträge gezahlt werden, sondern auch 
dann, wenn bisher der halbe oder der 

HINWEIS: Der Bundesverband für 
Kindertagespflege empfiehlt für die-
jenigen, die einkommensabhängig 
insgesamt weniger Rentenbeiträge 
zahlen als 657,51 Euro, den Regelbei-
trag zu bezahlen. Zum einen kann da-
durch eine höhere Rente erwirtschaf-
tet werden und zum anderen wird von 
diesen höheren Beiträgen die Hälfte 
vom öffentlichen Jugenhilfeträger er-
stattet.

HINWEIS: Sofern bereits Pflichtbei-
träge in Höhe des Mindestbeitrages 
gezahlt werden, findet die Sozial-
klausel keine Anwendung, da eine 
weitere Minderung der Pflichtbei-
tragshöhe ausgeschlossen ist. Ge-
gebenenfalls ist in diesen Fällen der 
Eintritt von Versicherungsfreiheit we-
gen Geringfügigkeit zu prüfen.

Die grundsätzliche Rentenversiche-
rungspflicht für Kindertagespflegeper-
sonen führt dazu, dass sie hinsichtlich 
der Wahl ihrer Altersvorsorge einge-
schränkt sind. Werden sie rentenver-
sicherungspflichtig, müssen sie alle 
weiteren Vorsorgemaßnahmen für eine 
private Rente zu hundert Prozent sel-
ber finanzieren. Dieses gilt selbst dann, 
wenn mit einer alternativen Altersvor-
sorge eine bessere Absicherung im 
Alter gewährleistet werden kann. Die 
hälftigen Beiträge für eine zusätzliche, 
private Altersvorsorge werden vom Ju-
gendamt nicht erstattet. 

Kindertagespflegepersonen, die Bei-
träge in die gesetzliche Rentenversi-

vollständige Regelbeitrag geleistet wur-
de. Die Versicherten können auf Antrag 
von der Regelbeitragszahlung zur ein-
kommensabhängigen Beitragszahlung 
wechseln. 
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cherung einzahlen, erwerben nicht nur 
Rentenansprüche für die Altersrente, 
sondern können bei Erwerbsminde-
rungen eine Erwerbsminderungsrente 
erhalten. 

5.5  Arbeitslosenversicherung 

Für selbständig Tätige besteht unter 
bestimmten Voraussetzungen die Mög-
lichkeit sich freiwillig gegen Arbeitslo-
sigkeit zu versichern. Vorausgesetzt, 
sie arbeiten mindestens 15 Stunden 
wöchentlich. Schwankungen bei der ge-
forderten Mindestarbeitszeit sind dann 
unschädlich, wenn sie von geringer 
Dauer sind. Richtschnur ist dabei, dass 
die Unterschreitung nicht mehr als drei 
zusammenhängende Wochen umfasst. 

Für die Arbeitslosenversicherung muss 
ein Antrag auf Versicherungspflichtver-
hältnis in der Arbeitslosenversicherung 
bei der zuständigen Agentur für Arbeit 
gestellt werden. 

5.5.1  Antragsvoraussetzungen 

Damit dem Antrag entsprochen werden 
und ein Versicherungsverhältnis ent-
stehen kann, müssen verschiedene Vo-
raussetzungen gegeben sein: 

A.	 Vor der Aufnahme der selbstän-
digen Tätigkeit muss die Kinder-
tagespflegeperson innerhalb einer 
Frist von 30 Monaten mindestens 
insgesamt 12 Monate versiche-
rungspflichtig beschäftigt gewe-
sen sein. Dabei ist unerheblich, 
ob es sich um ein durchgehendes 
Beschäftigungsverhältnis handelt 
oder die geforderten 12 Monate die 

TIPP Ein Wechsel von der 
Regelbeitragszah-

lung zur einkommensgerechten Bei-
tragszahlung und umgekehrt kann 
erfolgen, aber immer nur für die Zu-
kunft. Ein rückwirkender Wechsel ist 
grundsätzlich nicht zulässig. 
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Summe aus verschiedenen Tätig-
keiten bildet. 

B.	 Wenn die Kindertagespflegeperson 
unmittelbar vor der Aufnahme der 
Tätigkeit Arbeitslosengeld I bezo-
gen hat und zwischen Leistungs-
bezug und Aufnahme der selbstän-
digen Tätigkeit nicht mehr als ein 
Monat liegt. 

C.	 Wenn die Tagespflegeperson im 
Vorfeld der Antragstellung einer 
geförderten Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme (ABM) nach dem Sozi-
algesetzbuch III (Arbeitslosengeld 
I) nachgegangen ist und damit der 
Bezug von Arbeitslosengeld I unter-
brochen wurde. Allerdings gilt auch 
hier, dass zwischen der ABM und der 
Aufnahme der selbständigen Tätig-
keit höchstens ein Monat liegen darf. 

Die Zeiten der Beschäftigung, die 
Grundlage für den Antrag sind, müssen 
entsprechend nachgewiesen werden. 
Ein Antrag auf Versicherungspflichtver-
hältnis in der Arbeitslosenversicherung 
kann nur innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Aufnahme der selbstän-
digen Tätigkeit gestellt werden. Ausge-
schlossen sind Antragsteller*innen, die 
als selbständig Tätige bereits versi-
cherungspflichtig waren, ihre Tätigkeit 
zweimal unterbrochen und in diesen 

Zeiten Arbeitslosengeld I bezogen ha-
ben, sofern der Arbeitslosengeldbezug 
nicht auf einem neuen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld I beruht. 

HINWEIS: Einen Antrag können Sie 
auch dann stellen, wenn Sie ne-
ben Ihrer selbständigen Tätigkeit 
als Kindertagespflegeperson einer 
geringfügigen Beschäftigung (mit 
höchstens 538 Euro monatlichem 
Arbeitsentgelt) nachgehen. 

Haben Sie einen Antrag gestellt und ist 
diesem entsprochen worden, gelten Sie 
als versichert mit dem Tag, an dem die 
Voraussetzungen erfüllt wurden. 

5.5.2  Höhe der Beiträge 

Die Berechnung des Beitrages orien-
tiert sich an einer sogenannten Bezugs-
größe in Höhe von 3.535 Euro für die 
westlichen und 3.465 Euro für die öst-
lichen Bundesländer. Sie wird auf der 
Grundlage des Durchschnittsentgelts 
in der gesetzlichen Rentenversicherung 
bestimmt und in der Regel jedes Jahr 
neu festgesetzt. Als Beitragssatz gelten 
2,6 Prozent der Bezugsgröße. 

Auf dieser Grundlage errechnet sich ein 
Versicherungsbeitrag. Für selbständig 
Tätige gilt allerdings im Jahr der Auf-
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nahme ihrer Tätigkeit sowie im darauf 
folgenden Kalenderjahr eine Ausnah-
me. Für diesen Zeitraum reduziert sich 
der Beitrag um die Hälfte, was für 2024 
bedeutet, dass ein Versicherungsbeitrag 
von 45,96 Euro (West) und 45,05 Euro 
(Ost) zu zahlen ist. Die Beiträge für die 
Arbeitslosenversicherung sind in der Re-
gel zum jeweils 1. des Monats zu zahlen. 

Für die Berechnung Ihres Arbeitslosen-
geldes wird ein fiktives Einkommen zu-
grunde gelegt, sofern Sie in den letzten 
zwei Jahren vor Beginn der Arbeitslosig-
keit nicht mindestens 150 Tage Arbeits-
entgelt aus einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung erzielt haben. Für die Er-
mittlung des fiktiven Einkommens wer-
den verschiedene Aspekte berücksichtigt, 
beispielweise die mit der Ausübung der 
Tätigkeit verbundene Qualifikation. Aus-
künfte über die Höhe Ihres Arbeitslosen-
geldes erhalten Sie bei Ihrer zuständigen 
Leistungsstelle. Die Dauer des Anspruchs 
auf Arbeitslosengeld richtet sich nach den 
Versicherungszeiten, die in den letzten 
fünf Jahren vor Eintritt der Arbeitslosig-
keit liegen, sowie nach dem Lebensalter. 

5.5.4  Beendigung der Versicherung

Das Versicherungspflichtverhältnis en-
det, wenn Sie Arbeitslosengeld bezie-
hen oder die Voraussetzung für die Ver-
sicherung nicht mehr erfüllen oder mit 
der Beitragszahlung länger als drei Mo-
nate in Verzug sind. 

Darüber hinaus haben Sie auch die 
Möglichkeit, das Versicherungsverhält-
nis zu kündigen. Allerdings gilt dieses 
Kündigungsrecht erst nach Ablauf von 
fünf Jahren. Die Kündigungsfrist beträgt 
drei Monate zum Ende des Kalender-
monats und muss schriftlich erfolgen. 

HINWEIS: Die Beiträge für das Ver-
sicherungspflichtverhältnis in der 
Arbeitslosenversicherung müssen 
vollumfänglich von der Kindertages-
pflegeperson selbst getragen wer-
den. Eine Erstattung durch das Ju-
gendamt ist nicht möglich. 

5.5.3 � Wenn der Versicherungsfall 
eintritt

Wird die versicherte selbständig tätige 
Kindertagespflegeperson arbeitslos, 
dann tritt der Versicherungsfall ein. Das 
heißt: Sie müssen sich bei Ihrer zu-
ständigen Agentur für Arbeit arbeitslos 
melden und dort einen Antrag auf Ar-
beitslosengeld stellen. Hierzu müssen 
die Beitragsnachweise über die Zeiten 
des Versicherungspflichtverhältnisses 
vorgelegt werden. Diese Nachweise er-
halten Sie nach Beendigung der Versi-
cherung bzw. am Jahresende von der 
Agentur für Arbeit. 
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6.  Ausblick

Die letzten Jahre haben für die Kinder-
tagespflege viele Veränderungen ge-
bracht. Die Ansprüche, aber auch die 
Qualität der Erziehung, Bildung und 
Betreuung haben stark zugenommen. 
Zudem wird die Einführung des Rechts-
anspruches auf ganztägige Erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern im 
Grundschulalter ab 2026 auch an die 
Kindertagespflege neue Herausforde-
rungen stellen. Schließlich hat die Co-
vid-19 Pandemie zu Veränderungen in 
der Kindertagespflege geführt und neue 
Aufgaben mit sich gebracht. Die Folgen 
der Pandemie werden die Arbeit der Kin-
dertagespflegepersonen sicherlich noch 
lange bestimmen. Dennoch sehen viele 
Menschen die Kindertagespflege weiter-
hin als eine berufliche Tätigkeit an oder 
als einen temporären Zuverdienst in ei-
ner bestimmten Lebensphase. 

Dieser Weg zur Professionalisierung 
ist zu begrüßen und zu fördern. So 
muss unserer Ansicht nach die der-
zeitige Qualifizierung von Kinderta-
gespflegepersonen Schritt für Schritt 
weiterentwickelt werden, hin zu einem 
mehrstufigen, nach oben durchlässi-
gen Qualifizierungssystem, das Kinder-
tagespflegepersonen Weiterentwick-
lungsperspektiven eröffnet und eine 
Gleichrangigkeit zwischen Kinderta-
gespflegepersonen und Erzieher*innen 
erreicht werden kann. Damit die Frage 
„Was bleibt?“ am Ende des Monats 
zufriedenstellend beantwortet werden 
kann, müssen eine transparente, exis-
tenzsichernde und leistungsgerechte 
Vergütung sichergestellt werden und 
die Beiträge zu den Sozialversicherun-
gen angemessen sein.


